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Zusammenfassung  

Die meisten kulturellen Einrichtungen bzw. Betriebe mit künstlerischem Anspruch wie 

Theater und Orchester werden betrieblich mitbestimmt. Allerdings gelten für sie Einschrän-

kungen als Tendenzbetriebe, insbesondere sollen Nicht-Künstler nicht in künstlerischen Be-

langen mitbestimmen, weshalb es eigene Vertretungsorgane für Künstler gibt. In öffentlich-

rechtlichen Betrieben ist außerdem die grundgesetzlich geschützte Freiheit der Kunst un-

mittelbar relevant und schützt den künstlerischen Bereich. Dabei können von der Mitbestim-

mung neben den Kulturschaffenden auch die Kunst und ihre Rezipienten profitieren. 

 

JEL Codes: J53, J83, K31, L82, M54, Z11 

Schlagwörter: Betriebsrat, Kulturbetrieb, Kunst, Mitbestimmung, Personalrat, Tendenzbetrieb 

 



II 

Co-determination in Cultural Organisations 

Abstract 

Most cultural institutions or organisations with artistic standards, such as theatres and 

orchestras, are co-determined at the plant-level. However, they are subject to limitations as 

tendential companies, in particular, non-artists should not have a say in artistic matters, which 

is why there are separate representative bodies for artists. Moreover, the constitutionally 

protected freedom of art is directly relevant in public companies and protects the artistic area. 

In addition to those who create culture, the art itself and its recipients can also benefit from 

co-determination. 
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Mitbestimmung in kulturellen Einrichtungen 

1. Einleitung 

In Standard(lehr)büchern zum Kulturmanagement1 wird Mitbestimmung nicht behandelt. 

Dabei ist Mitbestimmung gerade in kulturellen Einrichtungen spannend und wichtig. Entspre-

chende Fragen sollten nicht allein Juristen2 überlassen bleiben. 

2. Grundbegriffe und Themenabgrenzung 

In Deutschland gibt es sowohl Unternehmensmitbestimmung als auch betriebliche Mitbestim-

mung. Unternehmensmitbestimmung, bei der Arbeitnehmervertreter dem Aufsichtsrat oder 

einem vergleichbaren Organ angehören, wird hier nicht betrachtet, da von ihr keine kulturel-

len Einrichtungen (im engeren Sinne) betroffen sind. Betriebliche Mitbestimmung wird in 

privatrechtlichen Betrieben insbesondere durch Betriebsräte, aber auch Betriebsversamm-

lungen etc. verwirklicht. In öffentlich-rechtlichen Betrieben gibt es die mit dem Betriebsrat 

vergleichbare Institution des Personalrats, der rechtlich etwas weniger, jedoch faktisch oft 

mehr Kompetenzen hat. Daneben kann es spezifische Organe geben wie z. B. einen Or-

chestervorstand, einen Tanzgruppenvorstand oder einen künstlerischen Beirat. 

Nach einem weiten Kulturverständnis sind alle menschlichen Einrichtungen kulturell. Um zu 

spezifischen Aussagen zu gelangen, wird hier ein enger Kulturbegriff verwandt im Sinne von 

Kunst. Kulturelle Einrichtungen wie z. B. Orchester oder Theater dienen der gemeinsamen 

Hervorbringung von Kunst. Diese Art der Kunst gehört ökonomisch zu den Dienstleistungen 

mit allen Charakteristika in Reinform, also vor allem Immaterialität, dem uno-actu-Prinzip 

und der Relevanz eines externen Faktors, hier des Konsumenten bzw. Kunstrezipienten. 

Außerdem sind künstlerische Werke in Regel Vertrauensgüter3 mit hoher Qualitätsunsicher-

heit, die selbst nach dem Konsum noch bestehen kann.  

                                                 
 Dieses Diskussionspapier basiert auf der PowerPoint-Präsentation meines Berufsvortrags, den ich am 12. De-
zember 2002 an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster gehalten habe. 

1 Beispielsweise Bendixen (2001), Colbert (1999), Frey (2000), Heinrichs (1999a, 1999b), Rauhe/Demmer 
(1994).   

2 Das generische Maskulinum umfasst hier und im Folgenden wie im Deutschen üblich beide biologischen 
Geschlechter sowie alle sozialen Geschlechter. 

3 Siehe Neus (2001). 
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3. Mitbestimmungsrecht und -praxis 

Betriebsräte und die betriebliche Mitbestimmung in privatrechtlichen Betrieben werden im 

Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) geregelt, Personalräte und die Mitbestimmung in öffent-

lich-rechtlichen Betrieben im Bundes- und in Landespersonalvertretungsgesetzen (BPersVG 

und LPersVG). Betriebsräte werden in Betrieben ab fünf Arbeitnehmern (bzw. Vollzeitäqui-

valenten) auf Antrag von mindestens drei Beschäftigten eingerichtet. Sie haben insbesondere 

in personellen und sozialen Fragen sehr weitgehende Rechte bis hin zum faktischen Veto, 

welches nur durch eine Schlichtungsstelle oder ein Arbeitsgericht aufgehoben werden kann. 

Im Dienstleistungssektor gibt es relativ wenig Betriebsräte, was jedoch auch an der durch-

schnittlich geringeren Betriebsgröße, dem oft niedrigeren Betriebsalter und dem höheren 

Frauenanteil im Vergleich zu Industriebetrieben liegt. Personalräte sind fast flächendeckend 

verbreitet in öffentlich-rechtlichen Betrieben. 

§ 118 Abs. 1 BetrVG beschränkt die Mitbestimmung auf den tendenzfreien Bereich in 

künstlerischen Betrieben. Doch im Grunde verhindert bereits Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG eine 

allgemeine Mitbestimmung in solchen Betrieben, insbesondere von Nicht-Künstlern: „Kunst 

und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei.“ Entsprechend sind rein künstlerische 

Mitbestimmungsorgane wie Orchester-, Theatergruppen- oder Opernchorvorstand zulässig. 

Bei Fragen ohne Kunstbezug oder Nicht-Künstler betreffend sind Betriebs- bzw. Personalrat 

zuständig, bei künstlerischen Fragen allein die betroffenen Künstler und ihre Vertreter. Künst-

ler können sich untereinander nicht auf Grundrechte berufen, der Staat als Träger kultureller 

Einrichtungen schon gar nicht, sondern die Grundrechte sind Abwehrrechte gegen den Staat. 

In der Praxis werden kulturelle Einrichtungen von Intendanten künstlerisch geleitet, in ande-

ren, z. B. wirtschaftlichen Belangen oft von Verwaltungsdirektoren. Insbesondere Orchester, 

vertreten durch den Orchestervorstand, entscheiden jedoch wesentliche Fragen (mit), z. B. 

über Anstellungen im Rahmen von Probespielen, Kündigungen, die Verpflichtung des musi-

kalischen Leiters, dessen Vertragsverlängerung und den Dienstplan. Die künstlerischen Ver-

tretungsorgane werden tarifvertraglich und gewohnheitsrechtlich geregelt. Der gewerkschaft-

liche Organisationsgrad ist in diesem Bereich enorm hoch, z. B. 90 % in der Deutschen Or-

chestervereinigung (Teil von ver.di, zuvor von DAG). Die Arbeitgeber sind im Deutschen 

Bühnenverein (DBV) organisiert, sowohl die Träger von Theatern und Orchestern als auch 

ihre Leiter. 
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4. Mitbestimmung aus Arbeitgebersicht 

Mitbestimmung schränkt den Spielraum für die Arbeitgeber ein. Zumindest für die öffentlich-

rechtlichen Träger trifft dies jedoch nicht wirklich zu. Erstens sind die Mitbestimmungsrege-

lungen für sie in gewisser Weise freiwillig, denn er Staat könnte sie anders regeln oder sogar 

abschaffen, wenn er wollte. Zweitens ist der staatliche Einfluss wegen der grundgesetzlich 

garantierten Kunstfreiheit ohnehin begrenzt. Mitbestimmung verlagert Kompetenzen von der 

Leitung auf die Mitarbeiter, was aus Sicht der Träger, auch privatrechtlicher Betriebe, und der 

Konsumenten von Vorteil sein kann, falls es nicht nur die Kosten und Bürokratie erhöht, 

sondern z. B. auch die künstlerische Expertise und Unabhängigkeit. 

Der Spielraum der leitenden Personen (insbesondere Intendanten) wird beschnitten. Sie kön-

nen durch Mitbestimmung jedoch die Mitarbeiter besser einbinden, eigene Entscheidungen 

und Sachzwänge glaubwürdiger vermitteln sowie Ideen und Wünsche der Beschäftigten leich-

ter berücksichtigen. In den meisten Bereichen haben Belegschaft und Management ohnehin 

gleichgerichtete, zumindest nicht entgegengesetzte Interessen, zumal die potentiell konflikt-

trächtigeren Lohnverhandlungen Sache der Tarifparteien sind und der Mitbestimmungsorga-

ne. Mitbestimmung reduziert die Personalfluktuation, was Investitionen ins (spezifische) 

Humankapital erleichtert und die Kooperationsbedingungen verbessert.4 Mitbestimmung 

schützt die Beschäftigten vor willkürlichen Entscheidungen einschließlich Entlassungen, er-

laubt sie jedoch in begründeten Fällen.  

5. Mitbestimmung aus Arbeitnehmersicht 

Die Arbeitnehmer können durch Mitbestimmung eigentlich nur gewinnen, da sie Rechte er-

halten, auf deren Ausübung sie auch verzichten könnten. Vor allem werden die Arbeitsplätze 

der bereits Beschäftigten sicherer, doch auch in anderen Fragen können die Arbeitnehmer ihre 

Vorstellungen einbringen und ihr Arbeitsumfeld aus ihrer Sicht verbessern. Die Differen-

zierung zwischen künstlerischen und nicht-künstlerischen Mitarbeitern ist sinnvoll, da ihre 

Interessen und Kenntnisse divergieren. 

Entscheidend ist es, welche individuellen Anreize für die Arbeitnehmervertreter bestehen, da 

die allgemeinen Belegschaftsvorteile der Mitbestimmung ein Kollektivgut darstellen. Be-

triebs- und Personalräte werden (zeitweise) von ihrer sonstigen Arbeit freigestellt und genie-

ßen besonderen Kündigungsschutz. Im öffentlichen Dienst mit ohnehin stärkerem Kündi-

                                                 
4 Vgl. Dilger (2002). 
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gungsschutz kann entsprechendes Engagement auch für angehende Manager bei der Karriere 

hilfreich sein. Für künstlerische Repräsentanten sind direkte persönliche Vorteile weniger er-

sichtlich, doch die Motivstruktur und das kollegiale Verhältnis dürften ohnehin andere sein, 

da echte Künstler vor allem künstlerisch tätig sein wollen. 

6. Gemeinsame Herausforderungen 

Die Leiter und die Beschäftigten kultureller Einrichtungen wollen gemeinsam gute Kunst 

schaffen, was schon für sich genommen schwierig genug ist. Daneben müssen sie ihre 

Leistung aber auch verkaufen und deshalb potentielle Geldgeber zu tatsächlichen Zahlungen 

animieren. Ein vermeintlicher „Gegensatz von Kapital und Arbeit“ existiert hier nicht, die 

meisten kulturellen Einrichtungen sind nicht kommerziell und niemand hat in ihnen ein 

Gewinnaneignungsrecht. Dagegen zieht sich die öffentliche Hand als bislang größter Zahler 

wegen leerer Kassen zunehmend zurück. Es ist mit dem weiteren Rückgang öffentlicher 

Zuschüsse sowie mit mehr Privatisierungen zu rechnen.  

Lobbyismus kann kurz- bis mittelfristig ein Mittel zur Finanzbeschaffung aus öffentlichen 

Budgets sein, dürfte aber als alleinige langfristige Strategie scheitern bzw. zur Schließung 

führen. Private Geldmittel von Sponsoren, Mäzen und den Zuschauern als Kunden müssen 

erschlossen werden. Gleichzeitig sind vorhandene und entstehende Freiräume für innere Re-

formen und Kostensenkungen zu nutzen. Dabei ist die Mitbestimmung nicht zu beschneiden, 

sondern zu nutzen. Leitung und Belegschaft ziehen an einem Strang und haben ein gemein-

sames Interesse an sowohl einer guten finanziellen Lage als auch künstlerischem Erfolg.  

7. Fazit 

Mitbestimmung ist bei gemeinschaftlicher Kunsterstellung häufig bereits aus künstlerischen 

Gründen sinnvoll. Daneben kann sie sowohl bei Künstlern wie Nicht-Künstlern den Arbeits-

prozess verbessern helfen. Kooperation und Vertrauen werden durch Mitbestimmung beför-

dert und sind bei den von kulturellen Einrichtungen erstellten Vertrauensgütern besonders 

wichtig. Mitbestimmung ist keine Schönwetterveranstaltung, sondern hat sich auch sonst 

unter Knappheitsbedingungen bewährt. Ohne Knappheit bräuchte man weder die Wirtschafts-

wissenschaften noch (Kultur-)Manager. 
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